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Aktenzeichen: 
48-Urheberrecht  

 

 

Auskunft erteilt: 

Frau Ketzer 

 

charlotte.ketzer@bezreg-

koeln.nrw.de 

Zimmer: C 221  

Telefon: (0221) 147 - 2553 , 

Fax: (0221) 147 - 4831, 

 

Postanschrift: 

Bezirksregierung Köln,  

50606 Köln 

 

Besucheranschrift: 

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 3,4,5,16,18 

bis Appellhofplatz 

 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

 

Besuchstermine nur nach 

telefonischer Vereinbarung 

 

Landeshauptkasse NRW: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an 

zentralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

-Elektronische Post- 
 
An alle öffentlichen und privaten Schulen 
im Regierungsbezirk Köln 
 
Nachrichtlich an:  

 alle Schulämter des Regierungsbezirks 

 an die Träger der Ersatzschulen 
 
 
 
 
Homepage der Schule und Urheberrechtsverletzung 
Veröffentlichung von bestimmten Werken 
Anwaltliche Abmahnungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus gegebenen Anlass möchte ich Sie erneut darauf hinweisen, dass 

die Einhaltung des Urheberrechts an den Schulen durch die 

Schulleiterin oder den Schulleiter sicherzustellen und zu verantworten 

ist.  

 

Aktuell kommt es zu einer vermehrten Anzahl von urheberrechtlichen 

Abmahn- sowie Schadensersatzfällen. Diese betreffen zumeist die 

Veröffentlichung von Fotos, Bildern, Cartoons und anderen Werken auf 

der Schulhomepage, ohne dass die Schule über eine Lizenz zur 

Veröffentlichung verfügte.  

 

Sie wurden bereits mit Rundverfügung vom 26.04.2016 auf die 

Thematik hingewiesen und gebeten, Ihre Internetauftritte unverzüglich 

auf Urheberrechtsverstöße zu prüfen. Mit der o.g. Rundverfügung wurde 

zudem eine umfangreiche Handreichung versandt, die vor allem der 

Prävention dienen sollte. Einen erneuten Hinweis auf die Problematik 

sowie eine Aufforderung, die Internetauftritte bis zum 31.07.2022 zu 

überprüfen, habe ich Ihnen zuletzt mit Rundverfügung vom 10.06.2022 

übersandt. 

 

Da es trotz der bisherigen Maßnahmen, die vor allem zu Ihrer Beratung 

und Unterstützung dienen sollten, zu einem erneuten Anstieg der 
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Urheberrechtsverstöße gekommen ist, sehe ich mich zu folgender 

Vorgehensweise gezwungen: 

 

1. Ich bitte Sie, die Schulhomepage Ihrer Schule bis zum 

30.09.2024 auf urheberrechtlich geschützte Inhalte zu 

überprüfen. Inhalte, für die keine ausdrückliche, in der Schule 

schriftlich vorliegende Genehmigung oder Lizenz des Urhebers 

vorliegt, sind bis zum 30.09.2024 zu löschen. 

 

2. Neue urheberrechtlich geschützte Inhalte dürfen ohne 

Genehmigung oder Lizenz nicht mehr auf der Schulhomepage 

eingestellt werden. Hierzu zählen insbesondere - aber nicht 

abschließend - Grafiken, Karten, Bilder, Fotos, Cartoons (z.B. 

von Getty Images, Stockfood, Uli Stein, Robert Kneschke).  

 

3. Vor einer Veröffentlichung solcher Inhalte auf der 

Schulhomepage ist sicherzustellen, dass der Schulleitung eine 

schriftliche Genehmigung des Urhebers oder eine 

Lizenzvereinbarung vorgelegt wird und eine Genehmigung der 

Schulleitung erfolgt ist. Werden kostenlose Inhalte (bspw. 

Fotos) veröffentlicht, ist zudem besonders auf die Einhaltung 

der Lizenzbedingungen, wie z.B. der Nennung des Urhebers in 

der jeweils vorgeschriebenen Weise, zu achten.  

 

4. Da Dezernat 47 stets gehalten ist, bei Schadensersatzzahlungen 

auch im Rahmen von Urheberrechtsverletzungen Regress 

gegenüber handelnden Personen der Schule zu prüfen – weise 

ich, um Regresse zu vermeiden – ausdrücklich auf diese 

Rechtsfolge hin:  

Bei Urheberrechtsverstößen, die ab dem 01.10.2024 festgestellt 

werden, ist aufgrund dieser Rundverfügung mindestens von 

grober Fahrlässigkeit auszugehen. Über die entsprechende 

Möglichkeit des Regresses wurden Sie bereits mit den o.g. 

Rundverfügungen informiert.  

 

Ich bitte Sie zudem, sich bei der Überprüfung Ihrer Schulhomepage bei 

Bedarf technisch unterstützen zu lassen. Die kann beispielsweise durch 

den Schulträger oder von ihm beauftragte Firmen erfolgen.  

Manche Urheberrechtsverletzungen erfolgten in der Vergangenheit auf 

„vergessenen“ Bereichen der Homepage oder auf Lernplattformen, 
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wobei deren Vorhandensein den handelnden Personen nicht mehr 

bewusst war. Über Suchprogramme sind diese Inhalte jedoch weiter 

auffindbar. Ich bitte bei dieser Überprüfung um einen strengen Maßstab. 

Beachten Sie, dass jegliche Animation, jegliches Bild- oder 

Videomaterial zunächst ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist. Auf 

die Möglichkeit einer Nutzung von gemeinfreien Werken (z.B. CC-

Lizenzen, OER) weise ich hin, allerdings sind auch hier die 

entsprechenden Nutzungsbedingungen (z.B. Quellenangabe) zu 

beachten. Im Übrigen weise ich auf die Beratungsangebote der 

Medienberatung hin. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Preuss 


